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JÖRG RÜPKE 

Das Imperium Romanum als religionsgeschichtlicher Raum 
Eine Skizze 

I. Einführung: Die Fragestellung 

Die Religionsgeschichte der römischen Kaiserzeit ist von grundlegender Bedeu-
tung für die Religionsgeschichte Europas wie von paradigmatischem Wert für 
Religionsgeschichte überhaupt. Es ist die Epoche der Entstehung eines auch 
West-, Nordwest-, Mittel- und Südosteuropa ebenso wie den Nahen Osten und 
Nordafrika umfassenden Kulturraums, eines administrativ und ökonomisch eng 
vernetzten Raumes, der die schnelle Diffusion von Ideen und Medien ermöglich-
te. Dieser Raum und diese Epoche sehen die Ausbreitung des Christentums wie 
die, eines ästhetisierten Paganismus, der für die Renaissance die Voraussetzungen 
schuf. 

Die bisherigen Darstellungen der Religionsgeschichte dieses Raumes be-
schränken sich auf additive Beschreibungen einzelner Kulte und Religionen; 
selbst in jüngsten Kirchengeschichten wird die Geschichte des Christentums al-
lenfalls ( und auch das nur punktuell) vor einer jüdischen Folie gesehen, ansons-
ten geschieht sie in einem fast luftleeren Raum.1 Für die Geschichte „römischer 
Religion" in diesem Zeitraum liegt der Akzent fast ausschließlich auf dem Kaiser-
kult, der als einigendes Band des Römischen Reiches betrachtet wird. Die Frage 
nach „Reichsreligion" und „Provinzialreligion",2 nach Globalisierungs- und Re-
gionalisierungsprozessen in der antiken Religionsgeschichte, hat diese Perspekti-

1 Siehe Jö,x Riipke, Early Christianity in, and out context, Journal of Roman Studies 99, 

2.010, 182.-193. 
2 Das Binom verdanke ich Hubert Cancik; im DFG-Schwerpunktprogrammes 1080 „Römi-

sche Reichs- und Provinzialreligion: Globalisierungs- und Regionalisierungsprozesse in der 
antiken Religionsgeschichte" (2000-2008) diente es als Leitbegriff. Einen Überblick über 
die beteiligten Projekte und Publikationen gibt Jö,;g Rüpke (Hrsg.), Antike Religionsge-
schichte in räumlicher Perspektive. Abschlußbericht des Schwerpunktprogramms 1080 der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft „Römische Reichsreligion und Provinzialreligion". Tü-
bingen 2007. Wichtige Erträge sind gesammelt in: Hubert Cancik / Jörg Riipke, Die Religion 
des Imperium Romanum. Koine und Konfrontationen. Tübingen 2009. 
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ve verandert - und das mochte dieser Beitrag zeigen. 3 Er kann keine vollstandige 
Religionsgeschichte des Imperium Romanum bieten, aber er fiihrt zu der These, 
class die entscheidende Veranderung der romischen Kaiserzeit nicht der Wech­
sel oder die Zunahme der Zahl von Religionen waren, sondern eine Verande­
rung des Phanomens und gesellschafi:lichen Stellenwertes von ,,Religion" iiber­
haupt erfolgte: Aus einem Medium der individuellen Thematisierung menschli­
cher Kontingenzen (Krankheit, Unsicherheit, Tod) und offentlicher politischer 
Identitatsbildung ist sie zu einem umfassenden Zusammenhang menschlicher 
Lebensfiihrung, Formulierung von Gruppenidentitaten und politischer Legiti­
mation geworden. Der Blick richtet sich auf die Medien, in denen Religion rea­
lisiert und verbreitet wurde (Institutionen, Texte, Recht), und vor allem auf die 
Fragen, wie sich Religion in Diffusions- und lmmigrationsprozessen verander­
te, in welcher Geschwindigkeit Praktiken und Institutionsformen iibernommen 
oder verandert wurden. So wird deutlich, class nicht ,,Religionen" oder ,,Kul­
te" miteinander in Wettbewerb treten, sondern in einem kulturellen GroBraum 
Symbole immer wieder neu verkniipfi: werden und Professionelle mit groBem 
Aufwand Gruppengrenzen errichten und zu sichern versuchen. Der Titel eines 
im Jahr 2009 erschienen Bandes halt das mit seinem Singular ,,Die Religion des 
lmperium Romanum" in provozierender Weise fest.4 

Am Anfang muss die Klarung dessen stehen, was iiberhaupt mit der Frage 
nach einer ,,Reichsreligion" gemeint ist: die religiosen Korrelate der Ausbildung 
des politischen GroBraums ,,Imperium Roman um" - und genau das ist das The­
ma des folgenden Abschnitts. Im Unterschied zu alteren Ansatzen geht es aber 
nicht mehr darum, festzustellen, ob Iuppiter-, Mithras- oder Christus-Kult 
,,Reichsreligion" geworden seien. Es geht vielmehr darum, von einer Perspek­
tive, die nach ,,Kulten" und ,,Religionen" fragte und sich in einer langen For­
schungstradition und der beeindruckenden Reihe von ,,E.tudes preliminaires aux 
religions orientales clans !'empire romain" niedergeschlagen hat, umzustellen auf 
eine Perspektive, die Raume thematisiert. Das lenkt den Blick auf die Verande­
rung ,,romischer Religion" im Zentrum wie im Export aus diesem Zentrum in die 
Peripherie der Provinzen. Begleitet wird das von der These, class unter dem Ein­
druck einer solchen Diffusion auch in der Peripherie wie in den anderen kultu­
rellen Zentren dieses Raumes, Alexandria, Athen, Jerusalem, Baalbek, Verande­
rungsprozesse erfolgt sein miissten. Das zeigt sich etwa am Kult der agyptischen, 
aber schon in hellenistischer Zeit weit verbreiteten Gotter Isis und Sarapis. 1hr 
Erscheinen in den Grenzraumen des lmperium ist ein fast sichereres Zeichen r6-

3 Das Folgende beruht auf]org Rupke, Reichsreligion? Uberlegungen zur Religionsgeschichce 
des amiken Mittelmeerraums in ri:imischer Zeit, Historische Zeitschrifi: 292, 20n, 297-322. 

4 Cancik/Rupke, Religion ( wie Anm. 2). 
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mischen Einflusses als der in vielfaltigen Gleichungen benutzte Name Iuppiter.5

Die Rede von ,,orientalischen Kulten" verdeckt diesen Sachverhalt vollig.6

Hier dient der Begriff der ,,Provinzialreligion" als heuristisches Instrument, 
nach der Interaktion von lokalen und regionalen administrativen und politischen 
Veranderungen mit kulturellen, genauer: religiosen Entwicklungen zu fragen. 
Insofern verbindet sich die transfergeschichtliche Fragestellung mit einem kom­
parativen Zugriff auf einen Raum, der von ganz unterschiedlichen politischen 
und kulturellen Formationen gepragt war, von der griechisch gepragten Stadte­
landschaft des Ostens bis zu den schwach urbanisierten Gebieten des lateinischen 
Siidens (Nordafrika), Nordwestens und Nordostens (Nordwesteuropa, Balkan­
raum). Die beiden globalisierungstheoretisch inspirierten Begriffe ,,Globalisie­
rung" und ,,Regionalisierung"7 erweisen sich hier als heuristisch iiberaus frucht­
bar - und zugleich unbrauchbar als deskriptive und substantialistische Begriffe. 
Das lenkt den Blick auf die Konzeptualisierung der identifizierten Prozesse durch 
die Zeitgenossen selbst - und die wechselseitigen Folgen der Veranderungen von 
Konzepten und sozialen Dynamiken antiker Religion: eine vielschichtige ,,ent­
angled history". 

2. Ausgangspunkt: ,,Romische Religion"

Was ist iiberhaupt die "romische Religion", von der ich meinen Ausgangspunkt 
nehme? Der Begriff ist zunachst eine Abbreviatur for religiose Zeichen, Prak­
tiken und Vorstellungen in der Stadt Rom, ist also lokal konnotiert. Natiirlich 
konnten sich auf den unterschiedlichen sozialen Ebenen sehr unterschiedliche 
und unterschiedlich dichte Komplexe von ,,Zeichen, Praktiken und Vorstellun­
gen" ausbilden, aber der Austausch dieser Zeichen ist erstaunlich. Der wohl im 
vierten Jahrhundert schreibende Autor einer Biographie des Alexander Sever­
us konnte sich problemlos vorstellen, der Kaiser habe in seinem Lararium Sta­
tuetten unterschiedlichster Gestalten gehabt, die wir heute auf "Paganismus", 
"Judentum" und "Christentum" aufteilen wiirden.8 Die Terminologie des Op­
ferwesens war weit verbreitet, wortlich praktiziert wie metaphorisch umgedeu-

5 Exemplarisch dazu die Befunde in Thessaloniki: Christopher Steimle, Religion im romischen
Thessaloniki, in:Jorg Rupke (Hrsg.), Antike Religionsgeschichte in raumlicher Perspektive. 
Tiibingen 2007, 66-72. 

6 Zur Kritik des Konzeptes der ,,orientalischen Religionen" siehe Corinne Bonnet I Jorg
Rupke I Paolo Scarpi, Religions orientales - culti misterici. Neue Perspektiven - nouvelle 
perspectives - prospective nuove. (Potsdamer Altertumswissenschafi:liche Beitrage, Bd. 16.) 

Stuttgart 2006 und Corinne Bonnet I Jorg Rupke, Introduction, in: Trivium 4, 2009, 1-IO. 
7 Noch immer grundlegend: Roland Robertson, Globalization. Social Theory and Global Cul­

ture. London 1992; Roland Robertson I Kathleen E. White (Hrsg.), Globalization. Critical 
Concepts in Sociology. London 2003. Mihaela Holban (Erfurt) bereitet dazu eine Arbeit 
vor. 

8 Hist. Aug. Alex. Sev. 29, 2. 
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tet. Flaten und Orgeln, Versschemata und literarische Muster (Epos, Biographie, 
Brief) waren lingua franca for alle. 

Rom steht aber auch fur das Imperium Romanum mit seinen vielleicht fonfzig 
Millionen Einwohnern. Militarisch muhsam verteidigt, administrativ nur 
schwach durchdrungen, vielsprachig und wirtschaftlich <lurch den Primat der je­
weils eigenen Region gepragt, war diese Struktur doch erstaunlich prasent, sprach 
Todesurteile, pragte mit dem Edikt des Provinzgouverneurs als Revisionsinstanz 
schon das lokale und lokalsprachliche Recht der ersten Instanzen,9 verbreitete
das Bild des Kaisers auf Munzen und in Statuenform in uberraschender Ge­
schwindigkeit.10 Wie kein anderer Gott11 plausibilisierte der jeweilige Augustus, 
und zwar vor seinem Tode und der offiziellen Divinisierung zum Divus Augustus 
(Tiberius, Claudius ... ), die uberregionale Identitat und Prasenz der sonst primar 
lokal12 vorgestellten und verehrten Gotter. Die Verehrung dieses omniprasenten 
und doch individualisierbaren Gottes war ebenso wie der Kult der Dea Roma 
oder des Genius senatus Teil der Reprasentation romischer Herrschaft wie Feld 
lokaler Distinktion - und voller Konsequenzen for die stadtromische Wahrneh­
mung der eigenen Institutionen. 

Diese romische Religion der spaten Republik und Kaiserzeit hatte eine lan­
ge Geschichte, war in stetem kulturellen Austausch13 mit mittelitalisch-etrus­
kischen wie griechisch-hellenistischen Staaten und Kulturen entstanden. Dieser 
Austausch ist keineswegs als friedlich vorzustellen. Rom war Teil einer Staaten­
welt, die Arthur Eckstein jlingst als ,,interstate anarchy"14 charakterisiert hat; per­
manenter Waren- und Bevolkerungsaustausch, Kriegsbeute und Sklavenerwerb, 
Allianzenbildung wie Wettbewerb und Abgrenzung pragen die Entwicklung. 
Religion hat unter diesen Bedingungen ein eigenes Gesicht. Sie ist, gemessen 
an neuzeitlich-europaischen Religionsvorstellungen, erstaunlich heterogen, lo­
kal, individuell - und diese Seite ist in der Forschung viel zu wenig beleuchtet 
worden.15 Aber sie ist zugleich ein Instrument politischer und sozialer Kohasi-

9 Das ist besonders deutlich an Vertragstexten aus Palastina (das Babatha-Archiv): Hannah
M Cotton, The Guardianship of Jesus Son of Babatha. Roman and Local Law in the Pro­
vince of Arabia, in: JRS 83, 1993, 94-108. 

10 Bezeichnend fi.ir die Moglichkeiten ist das Statuenprogramm aus Chiragan (Haut-Garonne), 
das zum Tei! Kinder- undJugendbildnisse von Kaisern im Abstand weniger Jahre Altersdif­
ferenz aufweist. 

11 Clifford Ando, Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire. Berkeley 
2000, an verschiedenen Stellen und Clifford Ando, The Matter of the Gods. Religion and 
the Roman Empire. Berkeley 2008, rr9. 

12 Ando, Gods (wie Anm. n), 56f. 
13 Zurn Konzept Peter Burke, Kultureller Austausch. Frankfurt am Main 2000. 
14 Arthur M Eckstein, Mediterranean Anarchy, Interstate War, and the Rise of Rome. Berke­

ley 2006. 
15 Das ist nun Gegenstand der Kollegforschergruppe ,,Religiose Individualisierung in histori­

scher Perspektive" (DFG, FOR ror3) an der Universitat Erfurt. 
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on, zumal in der Fiihrungsschicht, legt Wert auf Kontrolle, Zentralisierung und 
Anwesenheit. ,,Offentliche" Rituale (sacra publica) werden von den Magistra­
ten geleitet, Priesterschafien werden durch die Mitglieder der senatorischen Elite 
besetzt, militarische und okonomische Erfolge werden in Ritualen und Sakralar­
chitektur auf Dauer gestellt. U nd zugleich entziehen sich die Gotter, die durch 
die Stifiung von Stamen und Tempeln ins Leben gerufen werden, der Kontrol­
le, kiinden durch Vorzeichen ihr Missfallen an, zerstoren mit Blitzen die eige­
nen Tempel, riicken nicht von der Stelle, wenn man einen Tempelneubau plant. 
Priester werden gewahlt, aber nur von einer ausgelosten Minderheit des Volkes, 
politische Konflikte werden durch einander widersprechende Zeichenbeobach­
tungen verscharfi. Gerade weil sie nicht vollig der politischen Kontrolle unter­
liegt, bietet Religion eine wichtige Legitimationsquelle for Herrschafi:, bleibt ei­
ne ,,dritte Autoritat" (Georg Simmel). So ist eine solche Religion weder durch 
den offentlich finanzierten Kult, eben die sacra publica, noch durch ihr ,,Pan­
theon" - die Summe individueller, nur teilweise kontrollierter Import- und In­
novationsentscheidungen - zu charakterisieren. Ebenfalls fehlen Kodifikationen 
religioser Traditionen. Die Idee, Religion als Wissen zu kodifizieren, tritt in Rom 
erst in der spaten Republik auf, wird erst in Schrifien, die gemaB Harriet Flowers 
Periodisierung16 nach Ende der Republik entstanden sind, umgesetzt: Ciceros 
zweites Buch ,,Ober die Gesetze" am Ende der fonfziger Jahre v. Chr., Varros 
,,Altertiimer der menschlichen und gottlichen Dinge" wenige Jahre spater. Bei­
de blieben weitgehend wirkungslos. Erst der Versuch, religiose Gruppenbildun­
gen, die nicht mit politischen oder alten kulturellen Grenzen zusammenfallen, 
auf Dauer zu stellen, fohrte zu erfolgreichen Kanonisierungsprozessen auf der 
Basis alter Texttraditionen: So versuchten sich ,,Judentum" und ,,Christentum" 
selbst zu erfinden und voneinander zu unterscheiden.17

Vor dem skizzierten Hintergrund bietet es sich an, ,,Religion" weder primar 
als Organisation zu fassen noch primar von ihren - sicherlich zentralen - Zei­
chen her zu untersuchen, sondern als eine Form von kommunikativem Handeln: 
Menschen versuchen mit ,,Gottern" in Kontakt zu treten, kommunizieren mit 
ihnen und wiederum untereinander iiber jene die Gotter betreffende Kommuni­
kation. Eine solche Definition ist weder im engen Sinne substanzialistisch, noch 
funktionalistisch; sie fragt nach Handeln, das die Annahme der sozialen Prasenz 
iibermenschlicher Adressaten voraussetzt, fragt nicht nach den wechselnden kul­
turellen Formen, die die Chiffrierung von Kontingenz oder die Legitimation von 
Herrschafi iibernehmen: Nur so !asst sich die Veranderung im Funktionsspek­
trum von ,,Religion", die mir for die Kaiserzeit charakteristisch zu sein scheint, 
erfassen. 

16 Harriet I. Flower, Roman Republics. Princecon 2010.
17 Guy G. Stroumsa, Le fin de sacrifice. Paris 2005.
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3. Inhalte und Medien iiberregionaler Kommunikation

Wenn von symbolischer Kommunikation gesprochen wird, ist damit impliziert, 
dass Kommunikationsinhalte insbesondere in den Medien zum Ausdruck kom­
men. Das gilt vor allem angesichts einer �llenlage, in den Dedikationsinschrif­
ten, die im wesentlichen die gottlichen Adressaten und die Stifter nennen, ei­
nen GroBteil der Zeugnisse ausmachen. Dennoch mochte ich analytisch Inhalt 
und Medium zu trennen versuchen, also einen kommunikations-, nicht einen 
medientheoretischen Zugang wahlen. Anlass des Rituals, der Weihung konn­
ten sowohl unmittelbar private oder lokale wie uberregionale Intentionen sein. 
Ein Beispiel for letzteres liefern die Weihungen an Victoriae in Africa.18 Dass die 
Verehrung einer Siegesgottin gehauft in Grenzregionen und strategischen Orten 
nachzuweisen ist, erscheint nicht weiter verwunderlich. Dedikationen an Victo­
ria Parthica oder Armeniaca im selben Gebiet zeigen allerdings, wie Dedikanten 
ihre Situation im Rahmen des Gesamtreichs interpretieren.19

Eine vergleichbare Ruckbindung lokalen Handelns an die Reichsebene, ver­
mittelt <lurch die Person des Kaisers, besteht in den stereotypen Dedikationen 
pro salute imperatoris, die mit den unterschiedlichsten Adressaten und eigenen 
Anliegen verbunden werden konnen. Dieser ,,Inhalt" lasst sich im gesamten ro­
mischen Reich nachweisen. Viele Entwicklungen bleiben aber regionaler Natur. 
Das weitgehende Fehlen von Stadten und entsprechenden Priesterstrukturen zu­
gunsten tempelbezogener und zentralisierter Priesterschaften charakterisiert A­
gypten. 2° Der Kuk des Senats bluht in Asien, ablesbar etwa an jugendlichen
GeniUJ-senatUJ-Darstellungen auf Milnzen.21 Nicht einmal for die uberregiona­
len Kaiserkultstatten ganzer Provinzen oder Raume, die ara trium Augustorum 
(Lugdunum), die ara Ubiorum (Koln), die griechischen koina (Provinzorgani­
sationen), lasst sich ein flachendeckendes Organisationsprogramm nachweisen, 
auch wenn die Diffusion <lurch die faktische Praxis von Mitgliedern der Provin­
zialadministration nicht unterschatzt werden darf. 22 Selbst auf dieser Ebene fehlt
indes ein Interesse an einer institutionellen Isormorphie der religiosen Dimensi-

18 Elisabeth Smadja, La Victoire et la religion imperiale clans les cites d'Afrique du nord sous
!'empire romain, in : Les grandes figures religieuses. Fonctionnemenc pratique et symbo­
liques clans l'anciquite. Paris 1986, 503-519. 

19 Siehe ebd., 509-514.
20 David Frankfurter, Religion in Roman Egypt. Assimilation and Resistance. Princeton 1998,

242. 
21 Diesen Hinweis verdanke ich einem Vortrag Gi.inther Schorners.
22 Dazu Rudolf Haensch, Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwalrung in 

der romischen Kaiserzeit. (Koiner Forschungen Bd. 7.) Mainz 1997; s. a. Rudolf Haensch, 
"Religion" und Kulte im juristischen Schrifi:tum und in rechtsverbindlichen Verlautbarun­
gen der Hohen Kaiserzeit, in: Dorothee Elm von der Osten/ Jorg Ri.ipke / Katharina Wald­
ner (Hrsg.), Texte als Medium und Reflexion von Religion im romischen Reich. (Potsdamer 
Altertumswissenschafi:liche Beitrage Bd. 14.) Stuttgart 2006, 233-247. 
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on der Provinzverwaltung. Der Ku!t der domus divina bliiht in der Germania 

superior.23 Dieser Befund ist niche wirklich iiberraschend. Die zirkummediterra­
ne Geographie ist durch eine kleinraumige Gesta!tung ausgezeichnet; das Meer 
ermoglicht zwar schnelle Verbindungen, die sich vereinzelt schon im zweiten vor­
christlichen Jahrtausend greifen lassen und im Gefolge Alexander des GroBen 
intensiviert wurden; die Kleinraumigkeit fohrt aber gerade unter der Kontakt­
moglichkeit zu regionalen Differenzierungen.24

Wenn man dennoch nach einer religiosen Koine fragt, finder man sie leicht 
auf medialer Ebene. Die Oberlieferung romerzeitlicher religioser Praktiken wird 
durch Weih- und Grabinschrifi:en dominiert: ein mediengeschichtlich spannen­
der Befund, der leicht hinter Statistiken von Gotternamen und dem Versuch von 
Sozialstatistiken der Dedikanten verloren geht. Die Errichtung von dauerhafi:en 
Monumenten als Schrifi:trager oder mit Schrifi:tragern - die in den niche grie­
chisch gepragten Ku!turraumen im ersten nachchristlichenJahrhundert beginnt 
und erst in der zweiten Halfi:e des zweiten Jahrhunderts ihren Hohepunkt er­
reicht, bevor sie in nachseverischer Zeit, also seit der Mitte des dritten Jahrhun­
derts dramatisch einbricht -, diese Praxis ist niche nur Indikator von Romani­
sierung und Alphabetisierung, sondern selbst eine Veranderung religioser Praxis 
mit weitreichenden Folgen.25 Religioses Handeln gewinnt dadurch eine neue
kommunikative Dimension, die iiber die am Bite- oder Dankritual Beteiligten 
weir hinausgeht. Religioses Handeln wird in hohem MaBe individualisierc26 und 
dauerhafi: dokumentiert. Auch dort, wo gottliche Adressaten niche durch Kult­
bilder oder klare Ortszuweisungen prasent sind, konnen sie iiber ihre schrifi:liche 
Nennung differenziert markiert und dauerhafi: prasent gemacht werden. Jenseits 
der ofi: beschrankten kultischen Infrastruktur gibe es damit Raum for Traditi­
onsbildungen wie hochindividuelle Ausdrucksformen kultischer Kompetenz. 

Oblicherweise verweist das permanence Medium der Weihinschrifi: auf ein e­
benso verbreitetes Ritual zuriick, das Geliibde (votum). In Notsituationen, in 
gesundheitlichen oder wirtschafi:lichen, aber auch politischen und militarischen 
Krisen eroffnet dieses Ritual eine intensivierte Form der Kommunikation mit 
Gottheiten und unter Umstanden den Einsatz von situationsspezifisch ungeeig­
neten oder gar noch niche vorhandenen Mitteln: Fur Gesundung etwa wird ein 

23 Peter Herz, Neue Forschungen zum Festkalender der ri:imischen Kaiserzeit, in: Hubert Can­
cik / Konrad Hitz! (Hrsg.), Die Praxis der Herrscherverehrung in Rom und seinen Provin­
zen. Tiibingen 2003, 47-67.

24 Peregrine Horden I Nico!tu Purcell, The Corrupting Sea. A Study of Mediterranean History. 
Oxford 2000.

25 Siehe Rudolf Haensch, Inscriptions as Sources of Knowledge for Religion and Cults in the 
Roman World of Imperial Times, in: Ji:irg Rupke (Hrsg.), The Blackwell Companion to 
Roman Religion. Oxford 2007, 176-187.

26 Mary Beard, Writing and Religion. Ancient Literacy and the Function of the Written Word 
in Roman Religion, in: Dies. u. a. (Hrsg.), Literacy in the Roman World. QRA Suppl. 3.) 
Ann Arbor 1991, 35-58. 
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Weihgeschenk versprochen. Diese einseitige Kommunikation wird im Erfolgs­
fall haufig monumentalisiert, die versprochene Statue wird nach der Genesung 
mit einer Basis und einer Inschrifi: versehen, die selten medizinische Details, wohl 
aber die Kommunikationspartner und den Kommunikationstyp - das Geltibde 
- benennt: votum solvit lubens merito, ,,das Geltibde hat der Stifi:er gerne weil
verdientermaBen eingekist". Das ist ein so gelaufiges Formular, class es regelma­
Big als VSLM abgeklirzt wurde.

Auch andere Rituale, die weit mehr Infrastruktur verlangen, wurden Tei! die­
ser Koine. Wettkampfe und Inszenierungen (ludi circenses und scaenici), die den 
improvisierten, vielfach aber monumentalisierten Bau von Theatern und Am­
phitheatern notwendig machten,27 gewannen wohl die meiste Popularitat-weit 
tiber die zeitlichen Grenzen der Antike hinaus! Von Africa bis Britannien !asst 
sich an der Existenz solcher Bauwerke das Vorhandensein romischer Kultur able­
sen,28 es waren wenige Stadte, etwa im syrischen Raum, die sich dieser Form von 
Religion verschlossen.29 Weitere architektonische Zeichen wie der Tempelbau 
und anthrnpomorphe Stamen breiten sich - auf eine schon verbreitete ostme­
diterrane Tradition zurlickgreifend - noch intensiver aus, als es bereits seit der 
Mitte des ersten Jahrtausends v. Chr. - bis in die keltische Welt hinein - verein­
zelt der Fall gewesen ist. Das bleibt nicht ohne Bedeutung for die Formierung 
polytheistischer Religion tiberhaupt, die so liber die Sprache und die Wahl von 
,,natlirlichen" Orten hinaus eine Moglichkeit gewinnen, Differenzierungen zwi­
schen gottlichen Gestalten auf Dauer zu stellen. 

Die Attraktivitat dieser religiosen Techniken hat im Imperium R:omanum 
zahllose Mischformen hervorgebracht, unterschiedliche Attribute for dieselbe 
Gottheit und unterschiedliche Namen for das gleiche ikonographische Zeichen 
sind dabei die gelaufigsten. Auch in alten und komplexen religiosen Traditionen 
konnen die neuen ,,Moden" aufgenommen werden, erscheinen syrische Tempel 
auf den ersten Blick als klassisch griechisch-romische Bauten, die erst bei naherem 
Hinsehen andersartige Rituale und vielleicht auch theologische Konzepte ver­
muten !assen: Wo das Dach des griechisch-romischen Tempels ein Regenschutz 
und Unterbau for Stamen ist, wird es hier wie in agyptischen Bauten zu einem 
wichtigen Raum kultischer Aktivitaten. 

lnteressant ist ein Blick aufKalender in ihrer medialen Form wie ihrer sozialen 
Praxis. Sie sind ein gutes Beispiel for das Zusammenspiel eines kleinen Kerns in 
hoher Frequenz aufi:retender Zeichen - zu denken ist neben dem Herrscherkult 

27 Siehe Frank Bernstein, Complex Rituals. Games and Processions in Republican Rome, in:
]org Rupke (Hrsg.), Companion (wie Anm. 26), 222-234. 

28 Fur Gallien s. Thomai Lobiischer, Tempel- und Theaterbau in den tres Galliae und den ger­
manischen Provinzen: Ausgewahlte Aspekte. (Koiner Studien zur Archaologie der romi­
schen Provinzen Bd. 6.) Rahden 2002. 

29 Dazu Maurice Sartre, The Middle East Under Roman Rule. Cambridge, MA, 2005,
299-318.
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an die groBe Zahl und die weite Verbreitung von Dedikationen an Iuppiter Op­
timus Maximus und (schon mit Abstand) Weihungen an die i.ibrigen Mitglieder 
der kapitolinischen Trias, Juno und Minerva - und einer groBen und wachsen­
den Zahl lokal prasenter, aber haufig importierter Zeichen (Gotter). Als Medi­
um religioser Erinnerung gewann er mit seinen Feiertagen lferiae) und Tempel­
stifi:ungsfesten (dieJ nata!CJ templorum) schon seit dem Beginn des zweitenJahr­
hunderts v. Chr. in Latium an Verbreitung. Aber erst die Kalenderreform Caesars 
(46 v. Chr.) verschaffi:e der graphischen Form des Jahreskalender, den fasti, eine 
Popularitat, die zu den teilweise gewaltigen italischen Marmorkalendern der Au­
gusteischen und T iberianischen Zeit fi.ihrte. 30 Diese registrieren zwar zunachst
die traditionelle stadtromische Religion in groBer Breite, insbesondere die neuen 
Stifi:ungsfeste der zahlreichen Restaurierungen von Tempeln.31 Die wachsende
Zahl der Kaiserfeste mit ihren ausfi.ihrlichen historischen Notizen (

,,
weil an die­

sem Tag der Angehorige des Kaiserhauses X die Tat Z beging") dominierte aber 
schnell den Kalender, wie die Fasti Amiterni tiberianischer Zeit zeigen. 

Das hatte mediale Konsequenzen: Marmor ist nicht das geeignete Material, 
um das schnelle Wachstum der Kaiserfeste, aber auch die Bereinigung beim 
Thronwechsel unmittelbar nachzuvollziehen. Inhaltlich zeigen die spateren Tex­
te,32 class die Schichten von Festen der groBen Dynastien - Augustus, Vespasi­
an, die Adoptivkaiser, die zeitgenossischen Herrscher - den Kalender dominie­
ren, dari.iber hinaus aber auBerhalb Roms nur einzelne Elemente stadtromischen 
Kultes enthalten. Hier werden die Festlisten lokal gestaltet. Aber nach den Fla­
vischen legeJ municipa!CJ werden Tage ,,wegen der Verehrung des Kaiserhauses" 
als Ausschlusstage fi.ir Gerichtssachen definiert.33 Als Tage fi.ir lokale offentliche
oder private Rituale genieBen sie einen hohen Rang.34

In einer Welt zahlreicher lokaler Kalender ist die Bedeutung gemeinsamer, kor­
rekt i.ibersetzter Festdaten sowohl als Bestatigung alter personlicher Zeitraster des 
,,Migranten" wie als Zeichen der translokalen Konstanz dieser religiosen Korn-

30 Jorg Rupke, L'histoire des fasti romains. aspects mediatiques et politiques, in: Revue his­
torique de droit fran�ais et etranger 81, 2003, 125-139; vgl. DeniJ Feeney, Caesar's Calendar. 
Ancient Time and the Beginnings of History. Berkeley 2007. 

3! Zurn Datumswechsel bei Restaurierungen Karl Galinsky, Continuity and Change. Religion 
in the Augustan Semi-century, in:]org Rupke (Hrsg.), Companion (wie Anm. 26), 73f. 

32 So insbesondere der monumentale Wandkalender der stadtromischen Fasci porticus (Jorg 
Rupke, Kalender und Offendichkeit. Die Geschichte der Reprasentation und religiosen 
�lifikation von Zeit in Rom. (RGVV Bd. 40.) Berlin 1995, 86-90) wie das Feriale Du­
ranum, die ebenfalls severische Lisee von Militarfesten, aus dem mesopotamischen Garni­
sonsorc (P. Dura 54 = Robert 0. Fink, Roman Military Records on Papyrus. (Philologi­
cal Monographs of the American Philological Association Bd. 26.) Cleveland 1971 / RMR, 
nr. 117). 

33 C. 92 = Lex Irnit. 10 B 25-51; s. Rupke, Kalender 1995, 540-546. 
34 Peter Herz, Untersuchungen zum Festkalender der romischen Kaiserzeit nach datierten 

Weih- und Ehreninschrifi:en. Diss. Mainz 1975. 
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munikationsform nicht zu unterschatzen. Die auf das Herrscherhaus wie verstor­
bene Kaiser bezogenen Kultdaten pragen schon im ersten Jahrhundert n. Chr. 
den Kalender nicht nur in Mittelitalien. Kalenderreformen unter Caesar und 
Augustus orientieren sich vielfach in ihren Fixpunkten wie Monatsnamen am 
Kaiserhaus. Die Kalenderreform in der Provinz Asia mit ihremJahresanfang am 
Geburtstag des Augustus liefert hier ein gutes Beispiel. 35

Die Reichweite des Kaiserkultes ist aber groBer. Die Bitte um die Einrichtung 
eines solchen Kultes seitens einer Stadt, etwa im griechischsprachigen Osten, ist 
Element einer intensiven Kommunikation dieses Teils der Peripherie mit der 
Zentrale, mit Rom, aber auch Tei! einer Kommunikation innerhalb der Peri­
pherie, zwischen Stadten im Wettbewerb um die groBere regionale Bedeutung, 
um die prachtvollste urbanistische Gestaltung. Der T itel eines Neokoros, eines 
,,Hiiters des Kaiserkultes", markiert eine Auszeichnung in diesem zwischenstad­
tischen Prestigewettbewerb. Aber es sind nicht nur juristische Personen wie Stad­
te, die hier kommunizieren. Innerhalb der Stadte sind es wenige oder einzelne, die 
iiber die Mittel zu solchen Projekten und die notwendigen Kontakte zu Provinz­
verwaltung, romischen Patronen oder stadtromischen Ansprechpartnern verfii­
gen. Simon Price hat ausfiihrlich dargestellt, wie lokale Eliten den Kaiserkult als 
Handlungsraum zu gestalten verstehen, der Kompetenz und GroBziigigkeit, 
stadtische Solidaritat und gesellschafi:liche Oberlegenheit - und bei all dem auch: 
Loyalitat zur politischen Fiihrungsmacht - darstellen !asst. 36

4. Konzeptionen ,,unserer" und ,,anderer" Religion und Religionen

Wie wurden die Entwicklungen reflektiert? Welche Begriffe standen zur Verfii­
gung? Und was lieB sich mit diesen Begriffen machen? Ein Ausgangspunkt fur 
diese Frage ist wiederum bei den Texten der 5oer und 4oer Jahre des erstenJahr­
hunderts v. Chr. zu gewinnen. 

Zunachst ist festzustellen: Fiir Cicero ist das "Wir" problematisch geworden. 
An der Oberflache des Textes der ,,Gesetze", im rhetorischen Gestus betreibt 
Cicero Universalisierung. Diese Universalisierung erfolgt auf einer naturrecht­
lichen Basis, die Cicero im ersten und zweiten Buch ausfiihrlich darlegt. 37 Das 
betriffi in besonderer Weise das Religiose. Die Welt bildet eine Einheit von Got­
tern und Menschen (1, 23). So !asst sich auch die religiose Praxis naturrechtlich 
gewinnen (1,60). Entsprechend gelten die lege5 de religione (2, 17) ,,nicht allein 

35 Umberto Lajfi, Le iscrizioni relative all'introduzione nel 9 a. C. de! nuovo calendario della
provincia d'Asia, in: Studi Classici e Orientali 16, 1967, 5-98. 

36 Simon R. F. Price, Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor. Oxford
1984. 

37 Dazu ausfohrlich KlaUJ Martin Girardet, Die Ordnung der Welt. Ein Beitrag zur philoso­
phischen und politischen Interpretation von Ciceros Schrifi: de legibus. Wiesbaden 1983. 
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dem romischen Volk, sondern alien guten und starken Volkern" (,,non enim po­
pulo Romano sed omnibw bonis firmisque populis legeJ damw" (2, 35)). 

U nd doch betreibt Cicero zur gleichen Zeit AbschlieBung. Als ,,gute und Star­
ke Volker" nennt Cicero neben dem romischen Volk faktisch allein die Griechen. 
Die Formulierung der Regelungen soil sicherstellen, class auch ihre legitimen Tra­
ditionen zum Erlaubten zahlen, wie der Kommentar immer wieder deutlich 
macht.38 Hier tritt neben ein ,,Wir'1 ein (an Atticus gerichtetes) ,,Ihr", das aber
beide verbindet. Das aber macht our noch deutlicher, wie sehr unter dem Vor­
zeichen der U niversalisierung faktisch Ausgrenzung betrieben wird. 

Gegen den ersten Anschein ist Ciceros Verbot aber auch Indikator eines Er­
folges. Cicero verfasst seine Gesetze nicht our aus der Perspektive der institutio­
nalisierten offentlichen Kontrolle durch die ausfiihrlich beschriebenen Priester­
schafi:en. Die Formulierung erfolgt vor dem Hintergrund einer Moral, die durch 
adlige Tugenden gepragt ist. Diese werden im ersten Buch unmissverstandlich 
aufgelistet: ,,liberalitas, patriae caritas, pietas, bene merendi de altero ... uolun­
tas, referendae gratiae uoluntas" - Generositat, Vaterlandsliebe, Frommigkeit, 
Filrsorge, Dankbarkeit (r, 43). Die comtitutio religionum aber richtet sich an al­
le Burger, setzt eine Generalisierung der oberschichtlichen Normenwelt voraus. 
Das wird deutlich, wenn wir uns klar machen, class erst durch die Lex Ogulnia von 
300 v. Chr. die wichtigen Priesterschafi:en fiir Plebejer geoffnet wurden. Die Fra­
ge, ob moglicherweise our Patrizier originar das Recht zur Auspikation haben, 
wurde bis in die augusteische Zeit hinein diskutiert. 

Dieser Demokratisierungsprozess hat eine hohere Disziplinierung zur Folge, 39

wie sich auch in anderen hellenistischen Stadten (Rom schlieBe ich in diese Grup­
pe ein) ablesen !asst: Theophrasts Charakterzeichnung des deisidaimon (

,,
Got­

tesfiirchtigen" beziehungsweise bei Theophrast schon ,,Aberglaubischen") geht 
Ciceros Gesetzen deutlich voraus. Die Wahl der Gattung ,,Recht" und ,,Gesetze" 
macht das politische Interesse, das Interesse an einem Reformprogramm klar.40 

Dass Cicero auf die Publikation verzichtet, unterstreicht das our: Die politische 
Basis einer ,,Promulgation" geht ihm mit der Entwicklung des Bilrgerkrieges ge­
rade verloren. Die juristische Systematisierung normiert so prazise, class sie die 
Moglichkeiten von Sanktionen eroffnet, auch wenn diese our in wenigen Fallen 
in ,,DeJegibus" expliziert werden. Die Strafwilrdigkeit religiosen Fehlverhaltens 
wird denkbar. 

Wie stellen sich vor diesem Hintergrund die Grenzen des Systems und die 
Moglichkeit ihrer Ausweitung dar? Es ist bemerkenswert, class sich Cicero bereits 

38 Z. B. 2, 26. 28. 29. 35-41. 45. 56. 59. 62-67. 69. Selbstverstandlich fallen darunter auch Bei­
spiele von griechischer Religion in Kleinasien. 

39 Vgl. fiir erwartetes Verhalten der Burger in anderen Feldern fiir das demokratische Athen 
Matthew R. Christ, The Bad Citizen in Classical Athens. Cambridge 2006. 

40 So Elizabeth Rawson, The Interpretation ofCicero's De legibus, in: Aufstieg und Niedergang 
der ri.imischen Welt l.r, 1973, 334-356.
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im zweiten Absatz seiner Religionsgesetze mit dem Problem des religiosen Sepa­
ratismus (,,separatim nemo habessit deos neve novos neve adventU ... " - ,,niemand 
sollte eigene neue oder fremde Kulte haben ") befasst. Aber er ,,lost" das Problem, 
indem er es in eine - offensichtlich briichige - Dichotomie von Privat und Of­
fentlich, und eben zugleich: der offentlichen, priesterlichen Kontrolle des Priva­
ten verschiebt. AuBengrenzen werden damit niche reflektiert. So wie die Romer 
ihre offentliche religio (im Singular) hatten, so hatten Andere ihre eigenen: ,,Jedes 
Gemeinwesen hat seine Religion und wir die unsere, Laelius" (,,sua cuique civi­
tati religio, Laeli, est, nostra nobis") formuliert er in der Rede for Flaccus.41 Das
schaffi: weder Wahl- noch Kooperationsmoglichkeiten - und vor allem reflektiert 
es niche die komplexe Zusammensetzung der romischen Bevolkerung,42 die ja
genau das Ausgangsproblem, die Wahl neuer und importierter Gotter, schaffi:. 

Diesen Losungen entspricht auch jene Konzepcualisierung von Religions­
recht, die die erstmals in der Lex Ursonensis (ILS 6087) greifbaren Regelungen 
for romische Kolonien und Munizipien bieten. Religion wird nur in einem klei­
nen Bereich geregelt, der die Gefahr der Interferenz mit administrativen Struk­
turen mit sich bringt. Fiir diesen Bereich gibe es einen entsprechenden ( und klei­
nen) Apparat an sacerdotes publici und Verfahren zur Definition eines Festkalen­
ders. Regeln iiber Kulte beschranken sich im Falle Ursos auf die kapitolinische 
Trias und den von dem Grunder der Kolonie favorisierten Venus-Kult, in den 
Flavischen Munizipalgesetzen, wie schon gezeigt, vor allem auf den Kult der kai­
serlichen Familie. Gellius beklagt im zweitenJahrhundert sogar das Fehlen klarer 
Regeln, die die Romahnlichkeit der Kolonien sicherstellen.43 Ein weiter Bereich
von Religion bleibt so niche geregelt, weder privilegiert noch verboten. Damit 
wird deutlich, class es auch im zweiten Jahrhundert, auf dem Hohepunkt der 
geographischen Ausdehnung des romischen Reiches keinen bewussten ,,Export" 
von Religion gibe. Wenn etwas exportiert wird, ist es ein implizites Konzept von 
Religion, von Religion im offentlichen Raum: Dieses !asst sich - der Eintach­
heit, niche des Systemszwanges halber - mit einigen wenigen religiosen Zeichen 
- domUJ divina, divUJ Augustus, Iuppiter, kapitolinische Trias - follen.

Das Fehlen eines bewussten Kultexports riickt im iibrigen die faktische Rolle
des Heeres in ein klareres Licht. Als Transporteur von Religion (zentralen Kul­
ten zunachst) kann das Heer kaum iiberschatzt werden. Das hangt mit seiner 
Mobilitat zusammen, aber auch der Selbstverstandlichkeit einer differenzierten 
religiosen Praxis, die um so eher weiterer Differenzierung zuganglich war. Die 
bevorzugte okonomische Position von Legionaren, das Prestige dieser Position 
und damit die Starke des Wunsches, Zugehorigkeit zu dieser Organisation zu de-

41 Cic. Pro Fldcco 69.
42 Siehe David Noy, Foreigners at Rome. Citizens and Strangers. London 2000.
43 Gell. 16,13,9, dazu Clifford Ando, 'Exporting religion: Colonies and municipal laws.' In: A

Companion to Roman Religion, hrsg. v.Jorg Rupke. Malden 2009, 429-445, hier 431.
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monstrieren, sowie schlieBlich die Kommunikationssituation in weiter raumli­
cher Trennung von alien ,,natiirlichen" Bezugsgruppen hatten dariiber hinaus 
die mediengeschichtlich entscheidende Konsequenz, Schrifi:lichkeit zu pramie­
ren. Wenn Verwandte nicht greifbar waren, allenfalls Vereinsgenossen aus einer 
mititarischen Einheit, die immer eine Verlegung zu gewartigen hatte, schien 
Schrifi: die Chancen eines individuellen Totengedachtnisses zu erhohen. Dass 
auch die Wirkung einer Grabinschrifi: nur von begrenzter Dauer war, zeigen dich­
te Folgen von Bestattungen an gleicher Stelle, die auf die Lage alterer Graber kei­
ne Riicksicht mehr nehmen.44 Romische und antik-mediterrane lnschrifi:enkul­
tur fanden somit gerade uber soldatische Grabsteine und Weihungen Eingang in 
provinziale religiose Praktiken. Die auf deren Leserschafi: und die Autoren be­
schrankte Verbreitung romisch-griechischer Kultpraktiken !asst sich gerade an 
der Fruhphase der Romanisierung der nordwesteuropaischen Provinzen able­
sen.45 

Ansatze zu einer weitergehenden Reflexion finden sich aber. Sie nehmen zu­
nachst ihren Ausgangspunkt von Einzelbeobachtungen. Aufgeschreckt durch ei­
nen beruhmten Fall von Betrug aus sexuellen Motiven, beriet der Senat im Jahr 
19 n. Chr. uber die Entfernung von sacra Aegytia Iudaicaque, von ,,agyptischen 
und jiidischen Kulten".46 Auch wenn die MaBnahmen ethnische und politische 
lmplikationen nahelegen, muss die religiose Dimension eine wichtige Rolle ge­
spielt haben: Anhanger des Kults wurden ungeachtet ihrer ethnischen Identitat 
verbannt. Religion ist auch Tei! der von einem gewissen C. Cassius vor dem Senat 
gehaltenen Rede, die Tacitus ihm in seiner Schilderung der Diskussion iiber die 
kollektive Tatung von Sklaven nach der Ermordung des Stadtprafekten Pedanius 
Secundus durch einen Sklaven in den Mund gelegt hat.47 Die auBergewohnliche 
Mobilitat, ermoglicht durch die Strukturen, Bediirfnisse und Moglichkeiten des 
romischen Reichs, fiihrte zu einer Modifizierung der religiosen Landschafi:. Ein 
Beobachter wie Minucius Felix, der Erfahrungen in Rom und Nordafrika gesam­
melt hatte, erkannte dies deutlich und verweist auf die Zeit, ,,bevor die Erde offen 
fur den Handel war und die Volker ihre Riten und Verhaltensweisen vermisch­
ten".48

44 Fi.ir diesen Hinweis danke ich John Scheid.
45 Siehe Georgia L. Irby-Massie, Military Religion in Roman Britain. Romanization and Po­

litization of Religion, in: Mnemosyne 4, 52, 1999, 158-181, hier 160; Greg Woolf, Becoming 
Roman. T he Origins of Provincial Civilization in Gaul. Cambridge 1998. 

46 Tac. ann. 2, 85, 5.
47 Tac. ann. 14, 4, 3.
48 Minucius Felix 20, 6.
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5. Konzeptualisierungsprobleme

Das Verhaltnis von ,,wir" und ,,anderem" blieb in all diesen Vorstellungen pro­
blematisch. Cicero hatte seine Problemanzeige auf die Gotter fokussiert, aber er 
wusste, class das keine angemessene Beschreibung des Problems ist. Im Fortgang 
des Textes wendet er sich den Ritualen zu und formuliert seine Eingangsregel um: 
,,Ex patriu ritibus optuma co/unto" - ,,aus den traditionellen Riten ist das Bes­
te auszuwahlen zur Anwendung im Kult" (2, 22).49 Es folgt das Festhalten einer 
Ausnahmeregel fiir den Kybele-Kult - eine begriffiiche Fassung fiir das Fremde 
bietet Cicero auch hier niche. 

Im zweiten Jahrhundert n. Chr. war die Systematisierung von Kulten weiter 
vorangeschritten. Der Lexikograph Festus bietet zwar keine scharfere Differen­
zierung von offendichem und privatem Kult, fiihrt aber weitere U nterkategorien 
an: 

,,Publica sacra, quae publico sumptu pro populo .fiunt, quaeque pro montibUJ, pagu, 
cum, sacellu: at privata, quae pro singulu hominibUJ, familiu, gentibUJ .fiunt. " 

,,Die offentlichen Kulte sind jene, die auf offentliche Kosten gefeiert werden, fur 
das (romische) Volk, und jene, die zu Ehren des Septimontium, der pagi (der Dor­
fer im Umfeld), der curiae (der 30 alten Stimmbezirke) und der ,,Heiligtilmer" 
(vielleicht der 27 Argeer-Schreine innerhalb der Servianischen Stadtmauer) gefei­
ert werden. Private Kulte sind dagegen diejenigen, die fur Individuen, Familien 
und die gente.r ( die namensgleichen Sippen) gefeiert werden" (Festus 284, 18-21 L). 

Die Klassifikation konnte auf Festus' wichtigste �lle, den spataugustei­
schen Antiquar Verrius Flaccus zuriickgehen, da wir dieselbe Klassifizierung bei 
dem augusteischen Historiker Dionysios von Halikarnassos finden (Ant. Rom. 
2, 65, 2). Vermudich im Riickgriff auf dieselben �llen berichtet der spatan­
tike Autor Macrobius von ,,individuellen Feiertagen" (feriae ... singulorum), zu 
denen er Geburtstage, Rituale, die auf Blitze reagieren, Bestattungen und Ent­
siihnungen zahlt (Sat. 1, 16, 8). 

Offensichtlich entspricht die so konstruierte Typologie der sozialen Formen 
von Religion niche den sozialen Gruppen, die tatsachlich agieren. Der ganze Be­
reich der Kollegien fehlt. Die Terminologie zeichnet das Bild einer harmonischen 
Gesellschafi:, die mit dem Haushalt beginnt, sich in den genteJ fortsetzt und 
schlieBlich, in Details wie im allgemeinen, bei der Offentlichkeit ankommt. Das 
hat mit der Realitat divergierender lnteressen, sozialen Barrieren, physischer Mo­
bilitat und individueller Abgrenzung niches zu tun.50 Eine Kategorie wie ,,elec­
tive cults" fehlt. 
49 Der Kommentar legt die Zirkularitat der Argumentation in erstaunlicher Offenheit dar.·Da

sich auch die Traditionen verandern, muss das Beste als am altesten und den Gi:ittern am 
nachsten gelten ( 2, 40). 

so Rupke 2007a, 24.
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GleichermaBen fehlt auch der Blick auf die Folgen von Mobilitat. Die wenigen 
Begriffe, die Festus - wohlgemerkt an anderen Stellen - liefert, und die ebenfalls 
auf Verrius zuriickgehen diirfi:en,51 legen die Grenzen der Konzeptualisierung
offen. 

,,Peregrina sacra appellantur, quae aut euocatiJ diJ in oppugnandiJ urbibUJ Romam 
sunt +conata+, aut quae ob quasdam religioneJ per pacem sunt petita, ut ex Phrygia 
MatriJ Magnae, ex Graecia CereriJ, Epidauro Aesculapi. f!.!!,ge coluntur eorum 
more, a quibUJ sunt accepta." 

,,Fremde Kulte werden jene genannt, die fur Gotter vollzogen werden, die entwe­
der aus belagerten Stadten nach Rom 'herausgerufen' wurden oder in Friedens­
zeiten aufgrund bestimmter religioser Bedenken eingeholt worden sind, wie die 
Mater Magna aus Phrygia oder Ceres aus Griechenland oder Askulap aus Epidau­
rus. Sie werden nach dem Brauch jener verehrt, von denen man sie empfangen hat" 
(Festus 268, 27-33 L). 

Die Definition zeigt, dass hier die von Cicero mit publice acceptos beschriebe­
nen Kulte - bereichert um die evozierten Gotter52 - zusammengefasst werden. 
Auch for diese Gotter gilt, dass sie in den traditionellen Ritualen zu verehren 
sind. So bleiben sie phanomenologisch ,,fremd" (aber nicht feindlich); die von 
Beginn an einsetzende Assimilation wird nicht reflektiert. 

Genau diese Regeln zeigen sich in einem weiteren Begriff desselben Typs: 

,,Municipalia sacra uocantur, quae ab initio habuerunt ante ciuitatem Romanam 
acceptam; quae obseruare eos uoluerunt pontificeJ, et eo more facere, quo adsuessent 
antiquitUJ." 

,, 'Landstadtisch' werden jene Kulte genannt, die diese von Anfang an hatten, noch 
bevor sie das romische Biirgerrecht empfingen, und von denen die Pontifices woll­
ten, class jene (Stadte) sie weiter pflegten und aufjene Weise durchfohrten, wie sie 
es von alters her gewohnt waren" (Festus 146, 9-12 L). 

Wie Ciceros Rede von der Religion jedes Biirgerverbandes schon friiher ge­
zeigt hatte (Flacc. 69 ), war es einfach, sich "Religion" eines anderen politischen 
Verbandes vorzustellen. Demgegeniiber wurde die Bildung oder Stabilisierung 
von sozialen Gruppen oder Netzwerken durch Religion nicht reflektiert. Es war 
auch nicht der Begriff ,,Religion" (im Singular oder Plural), der dafiir in der Fol­
gezeit zur Anwendung kam. Relevant wurden zwei Begriffe, die aus einem an­
deren Feld stammten.53 Secta, Obersetzung des griechischen hairesis, diente seit 
hellenistischer Zeit zur Unterscheidung philosophischer Schulen. Entsprechend 

51 So auch Ando, Gods (wie Anm. n), 134. 
52 Dazu Giorgio Ferri, Iuno e evocatio, Stuttgart 20w. 

53 Siehe Jorg Rupke, Religioser Pluralismus und das romische Reich, in: Cancik I Rupke
(Hrsg.), Religion (wie Anm. 2), 34of. 
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konnten andere untereinander vergleichbare Wahlmoglichkeiten in der Sprache 
philosophischer Richtungen ausgedriickt werden. Impliziert war damit ebenso 
ein gruppenspezifisches Wissen wie eine besondere Lebensfohrung. Auf beides 
zielte auch der Begriff disciplina. Schon in der spaten Republik konnte er auf be­
sondere Arten religioser Wissenstrager angewandt werden, Magier, haruspiceJ, 
sogar Auguren. Auf Religionen wurde er umfangreicher aber - for uns erkenn­
bar - erst in den christlichen apologetischen Texten seit dem ausgehenden zwei­
tenJahrhundert iibertragen. In offiziellen Texten erscheint er nicht vor dem vier­
ten Jahrhundert. 

Die terminologische Entwicklung verlief parallel zur religiosen, namlich der 
Entwicklung von Lehrbestanden und Ethiken, religiosem Wissen also, und dem 
lnteresse, Grenzen zu ziehen, Gruppen zu konstituieren. Zu diesen lang laufen­
den Prozessen traten kontingente Ereignisse hinzu. Wie Guy Stroumsa plausibel 
gemacht hat, bildete mit ihrem Einfluss auf die Entwicklung desJudentums und 
die Ausbildung eines eigenstandigen Christentums die Zerstorung des Jerusale­
mer Tempels eine Wasserscheide.54

6. Versuch einer Entwicklungsskizze fur die Kaiserzeit

Wie !asst sich vor dem gewonnenen Hintergrund die Entwicklung der Kaiser­
zeit beschreiben? Eine einzelne oder koharente Losung kennt auch das Prinzi pat 
nicht. Eine bewusste Religionspolitik in einem umfassenden Sinne gab es nicht. 
Die Forschungen des letztenJahrzehnts haben deutlich gemacht, class weder von 
einer politisch entworfenen Reichsreligion noch auch nur einem zentral gesteu­
erten und flachendeckend realisierten Kaiserkult die Rede sein kann.55 Die Kon­
zeptualisierung des ,,Imperium" selbst blieb in zentralen rechtlichen Bereichen -
etwa fiir das Bodenrecht mit seinen religionsrechtlichen Konsequenzen - unzu­
reichend; es war daher je lokale Aufgabe provinzialer Rechtssetzung und Rechts­
praxis die Analogie mit den stadtromischen Kategorien herzustellen. 56

Dennoch zeugen die beschriebenen Reflexionen und Praktiken von einer 
wachsenden Komplexitat und Bedeutung von Religion. Kult war mehr als die 

54 Stroumsa 2005.
55 Siehe bes. Cancik I Rupke, Reichsreligion und Provinzialreligion ( wie Anm. 3); dies., Religi­

on (wie Anm. 2); Cancik I Hitz!, Herrscherverehrung (wie Anm. 24); Ando, Ideology (wie 
Anm. n);Jorg Rupke, Roman Religion - Religions of Rome, in: Ders. (Hrsg.), Companion 
(wie Anm. 26), 1-9. 

56 Vgl. Gaius, Inst. 2, 7a: ,,Q_!!gd in provinciiJ non ex auctoritate populi Romani consecratum est,
proprie sacrum non est, tamen pro sacro habetur", mit Plin. epist. 10.50 (Trajan). Das Baba­
cha Archiv aus der Provinz Arabia hat gezeigt, das ri.imisches Bodenrecht durch das Edikt 
des Provinzverwalters schnell Verbreitung fand (ich bin Richard Gordon dankbar for den 
Hinweis ). Zum Archiv s. Cotton, Guardianship ( wie Anm. 10 ), und Benjamin H. Isaac, The 
Near East Under Roman Rule. Selected Papers. Leiden 1998, 159-181. 
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natiirliche Folge aus einer religiosen Neigung gegeniiber einer kontingenten 
Gottheit. Er unterlag einer rationalen Erklarung. Er wurde universalen MaBsta­
ben von Menschlichkeit unterworfen. Er war ein notwendiger Tei! der Lebens­
weise einer Person, auf den die Trennung zwischen offendich und privat nicht 
angewandt werden konnte. Er war ein wirtschafi:licher und politischer Faktor. Er 
war Medium eines nichtreligiosen Diskurses. Diese Elemente waren weder neu 
noch bestandig. Sie fogten sich zusammen mit Veranderungen in der Terminolo­
gie, mit der Kontrolle von religio durch ratio und fides. 57 Die genannten Elemen­
te fielen aber auch zusammen mit einem Beharren auf vera religio, ,,wahrer Reli­
gion", mit disciplina, Lebensweise, und Moral58 sowie secta, einer Gruppierung, 
die weder offendich noch privat war. Christen deckten die Urspriinge der Spiele 
auf und behaupteten, sie seien religiose Ereignisse.59 In den wesdichen Provin­
zen wurde Religion durch ihre Nutzung von Inschrifi:en und Architektur eines 
der wichtigsten Medien offentlicher Kommunikation. 

Hinzu kam ein weiterer Faktor: Die Mobilitat von starker organisierten ,,An­
hangern" - iiber die allerdings bei weitem nicht bei jede Gottheit, religio und 
cultus verfogte - warf das Problem der translokalen Erkennbarkeit auf. Eine Sta­
bilisierung wurde mit verschiedenen Mitteln erreicht. Das recht standardisier­
te Kultbild des Mithras, ungewohnliche Rituale und agyptische Dekoration im 
Fall von Isis,60 der Austausch von Briefen und Erzahlungen durch die Christen
kann man aus dieser Sicht als Aquivalente auffassen. Sie batten jedoch sehr un­
terschiedliche Folgen fiir die Phanomenologie der jeweiligen Gesam tsysteme und 
deren Erfolg. Anders als Bilder konnten Erzahlungen vie! leichter verbreitet, an­
gepasst und umformuliert werden,61 wie die Ausbreitung von Judentum und 
Christentum deutlich zeigte. 

Komplementar zu dem beschriebenen Prozess der Konzentration von Ver­
bindlichkeit auf wenige Bereiche religioser Praxis mit politischen Funktionen 
hatte sich namlich ein wachsender Bereich nichtpolitischer Religion geoffnet, wie 
ihn die klassischen griechischen Po leis for die Oberschicht vor allem im Dionyso­
skult und in der eng damit verkniipfi:en Orphik kannten.62 Die wachsende Ent-

57 Isidor, De differentiis 2, 139.
58 Siehe Paul Veyne, L'Empire Greco-Romain. Paris 2005, 454-455.
59 Tert. Spect.; Lactanz, Epitome 58. 
GO Allgemein dazu Robert Turcan, The Cults of the Roman Empire. Oxford 1992, 24-28.
61 Siehe jar Elsner, Imperial Rome and Christian Triumph. The Art of the Roman Empire 

AD 100-450. Oxford 1998, 235; Allan Cameron, Christiantity and the Rhetoric of Empire. 
The Development of Christian Discourse. (Sather Classical Lectures Bd. 55.) Berkeley 1991,
19. 38-43.

62 Nur knapp behandelt bei U,,alter Burkert, Griechische Religion der archaischen und klassi­
schen Epoche. Stuttgart 1977 (2. Aufl. 2010 );Jan N Bremmer, The Rise and Fall of the After­
life. London 2002; Fritz Graf I Sarah JleJ Johnston, Ritual Texts for the Afterlife. Orpheus 
and the Bacchic Gold Tablets. London 2007.
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politisierung des offentlichen Raumes, die sich vor allem in den jiingeren Stadten 
des Imperium Romanum festste!len lasst,63 tragt dazu noch einmal bei, fordert
eine ,,Privatisierung" von Religion. 

Wie bereits festgestellt, erfasst das Begriffspaar von ,,offentlich" und ,,privat" 
den so entstehenden Raum aber nicht. In genehmigten oder faktischen Vereins­
griindungen, in der Stabilisierung von lmmigranten-Netzwerken durch Ku!tstif­
tungen, in der Q�si-Divinisierung von Angehorigen der okonomischen Elite in 
Form hoch individualisierter Gotterbeinamen, in der Wiederbelebung oder im 
Transfer von Heilkult- und Orakelstatten, in der Selbstverwurzelung durch Be­
teiligung an lokalen Kulten oder deren Modifikation durch die reichsweit agie­
renden Militar- und Verwa!tungseliten oder Handler, schlieB!ich in der Pflege 
iiberregionaler literarischer Kommunikation durch lntellektuelle: durch all das 
entsteht ein religioses ,,Feld" wachsender Starke, das groBe Sichtbarkeit besitzt, 
ohne im administrativen Sinne ,,offentlich" zu sein. 

Unter den zuvor beschriebenen Bedingungen einer popularisierten aristokra­
tischen Moral und einer universalisierten Biirgerlichkeit - seit der Constitutio

Antoniniana des Jahres 212 n. Chr., die alien freien Bewohnern des lmperium

Romanum das Biirgerrecht verlieh, auch im technischen Sinne64 - erfolgt die
Selbststeuerung dieses Bereiches in verschiedenen, nicht rechtlichen Formen: Sie 
erfolgt durch philosophische Kritik und Auseinandersetzung65 - der wir die apo­
logetischen Schrifi:en der sich schlieBlich auch selbst als ,,Christianer" bezeich­
nenden Juden und anderer Jesus-Anhanger und die Attacken eines Celsus ver­
danken. Sie erfolgt durch gesellschafi:skritische Beobachtungen, die sich in sati­
rischer Form niederschlagen - von Juvenals ,,Saturae" bis Lucians ,,Pseudopro­
phetes Alexandros". Sie erfolgt im philosophisch motivierten superstitio-Diskurs

eines Seneca und Plutarch, der ebenfalls vor der Kritik der eigenen offentlichen 
religiosen Traditionen nicht haltmacht66 - zumindest in eben diesem Diskurs.67

Und sie erfolgt schlieBlich in einem Ausgrenzungsdiskurs, der universalistisch 

63 Siehe Andrea, Bend/in, Peripheral Centres - Central Peripheries. Religious Communica­
tion in the Roman Empire, in: Cancik I Rupke (Hrsg.), Reichsreligion (wie Anm. 5), 35-68. 

64 P. Giess.B 40 = FIRA 1, 88.
65 Siehe Harold W. Attridge, The Philosophical Critique of Religion under the Early Empire, 

in: Aufstieg und Niedergang der romischen Welt II.16, 1, 1978, 45-78. 
66 Marion Lausberg, Untersuchungen zu Senecas Fragmenten. Berlin 1970, 225f. hat wahr­

scheinlich gemacht, class Min. Fe!. 24, n aufSenecas ,,De superstitione" zuriickgehen; dann 
wiirden hier die senatorischen und ritterlichen Priesterschafi:en der Salii und Luperci lacher­
lich gemacht. Sie stellt zurecht fest, class Seneca in seiner Kritik an offentlichem Kult be­
sonders weit geht (Dies., Senecae operum fragmenta. Oberblick und Forschungsbericht, in: 
Aufscieg und Niedergang der romischen Welt II.36, 1989, 1879-1961, hier 1896). 

67 Siehe fiir Seneca Aldo Setaioli, Seneca and the Divine. Stoic tradition and personal devel­
opments, in: International Journal of the Classical Tradition 13, 2007, 333-368, hier 357. Fiir 
Plucarch herausgestellt durch Hugh Bowden, Before Superstition and Afi:er. Theophrascus 
and Plucarch on Deisidaimonia, in: Past & Present 199, 2008, 56-71, hier 64. 
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argumentiert: Menschenopfer sind Barbarei, Gruppen, die Brandstifi:ung, Un­
zucht und Anthropophagie betreiben, werden vom ,,odium humani generis", 
vom ,,Hass auf das Menschengeschlecht" getrieben.68 Erst hier schlagt die ,,biir­
gerliche" Krieik in Kriminalisierung um, kommt das Serafrecht ins Spiel. Das hat 
natiirlich auch dart iiberall seinen Platz, wo es um Schadigung an Besitz, Leib 
oder Leben (maleficium) geht, oder dart, wo Wissen gesammelt wird, das politi­
schen Umseurz vorbereiten konnte (divinatio, curiositas). Die Benutzung religio­
ser Formen for diese Untaten liefert keine Entschuldigungsgriinde, zah!t nicht als 
mildernde Umseande. Hier gibe es nun eine Religion, die die des Reiches ist und 
dennoch AuBengrenzen kennt: eine secta catholica. 

Das vorstehend Gesagte bleibt angesichts der Komplexitat der Prozesse eine 
Skizze. Sie steht vor dem Hintergrund von Untersuchungen zu den Medien, in 
denen Religion realisiert und verbreitet wurde (Inseieitutionen, Texte, Recht) 
und Untersuchungen reprasentativer Beispiele, wie sich Religion in Diffusions­
und lmmigrationsprozessen veranderte, in welcher Geschwindigkeie Praktiken 
und lnstitutionsformen iibernommen oder verandert wurden.69 Immer wieder
wird darin deutlich, dass nicht ,,Religionen" oder ,,Kulte" miteinander in Wett­
bewerb treten, sondern Symbole in einem kulturellen GroBraum immer wieder 
neu verkniipfi: werden und professionelle Religionsvertreter mit groBem Auf­
wand Gruppengrenzen errichten und zu sichern versuchen. Ich hoffe so AnstoBe 
zu einer iiberfalligen Revision der Religionsgeschichtsschreibung der romischen 
Kaiserzeie zu liefern, die niche mehr antiken und neuzeitlichen historiographi­
schen Museern folgt, sondern religiose Oaten konsequent historisiert und kon­
eextualisiert. 

68 Tac. ann. 15, 44, 4 ( dazu Paul KereszteJ, The Imperial Roman Government and the Christian
Church I. From Nero to the Severans, in: Aufstieg und Niedergang der ri:imischen Welt II.23, 
1, 1979, 247-315, hier 253-5, dem ich aber in der Konjekcur niche folge); vgl. Plin. epist. w, 49. 

69 Siehe]o,g Rupke, Von Jupiter zu Chrisms: Religionsgeschichte in ri:imischer Zeit, Darmstadt
2012. 




